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Tagesordnung für die 

Mitgliederversammlung Green City e.V. 
 
 

---    18:00 – 18:45 Uhr Stehimbiss   --- 

Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand von Green City e.V. 

Wahl des/der Versammlungsleiter/in und der/des Protokollführers/in 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Genehmigung der Tagesordnung 

Bericht über das Geschäftsjahr 2018 

Kassenbericht inkl. Bericht der Kassenprüfer 

Aussprache 

Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer 

   ---    ca. 20:15 – 20:30 Uhr Pause   --- 

Satzungsänderungen (s. Rückseite) 

Fragen und Anregungen 

 

Das offizielle Ende der Mitgliederversammlung streben wir für 21:30 Uhr an. 
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Zu unserem TOP 10, Satzungsänderungen:  
 

Unsere Satzung ist in die Jahre gekommen und wir wollen sie verschlanken, aktualisieren und 
an die heutigen Gegebenheiten anpassen. Dies sind die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

 
 Der Zweck des Vereins bleibt selbstverständlich unverändert: „Zweck des Vereins ist die 

Förderung des Umweltschutzes“. 

 Die Aufgaben zur Erfüllung des Vereinszwecks werden um den Themenbereich Bildung 

für Nachhaltigkeit ausgeweitet.  

 Der absolute Bezug der Vereinsarbeit auf München wird aufgeweicht „in München und 

darüber hinaus“. 

 Verweise auf andere Ziele wie Agenda 21 werden gelöscht, um keine Verbindlichkeiten 

zu schaffen, falls diese sich ändern.  

 Im Vorstand wird das Vier-Augen-Prinzip eingeführt: Nur mindestens 2 Vorstände 

können den Verein vertreten. 

 Das aktive Wahlalter wird von 18 auf 16 Jahre reduziert. Das passive Wahlalter bleibt 

aus rechtlichen Gründen bei 18 Jahren. 

 Die Aufnahme von Mitgliedern kann zukünftig auch offiziell an Mitarbeiter des Vereins 

delegiert werden.  

 In Zukunft kann die Mitgliederversammlung auch digital einberufen werden und wir 

sparen den Papierversand. 

 Es gibt eine rechtliche Klarstellung zu Entscheidungen bezüglich Beteiligungen des 

Vereins in Kompetenz des Vorstands und der Mitgliederversammlung. 

 Zukünftig sind Abänderungen der Tagesordnung der Mitgliederversammlung während 

der Versammlung nur mit 50%+1 Stimme möglich. 

 Änderung des Namens der Jugendorganisation GC Grünstadt in GC Jugendtreff. 

 Limitierung der Stimmrechte von Mitgliedern, die auch Mitarbeiter des Vereins oder 

einer Tochterfirma sind, wurden als Vorschlag verworfen. 

 Klarstellung der Rechte von Fördermitgliedern - kein Stimmrecht für Firmen. 

 


